
 

 
 

 
 

 
Beschlussvorschlag: 

 
Der Ortschaftsrat Peterzell beschließt als Standort für die zweite Urnenstelenanlage den 

Bereich am östlichen Ausgang der Aussegnungshalle entlang der dortigen Friedhofsmauer 
(s. Anlage). 

 
 

Michael Rieger 
Bürgermeister 
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Status: öffentlich 

Erweiterung der Urnenanlage Friedhof Peterzell  
Bestimmung des Standorts bei der Aussegnungshalle 
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  Seite: 2/2 

 

 
Sachverhalt: 

 

Entgegen anfänglichen Bedenken wird auch in Peterzell die Urnenbestattung besser 
angenommen als Anfangs erwartet. 
Die erste Urnenanlage, unterhalb der Friedhofsmauer vor der Kirche, erreicht im Juli 

mit dem Aufbau einer 3er und einer 2er Stele (17 Urnenkammern) seine Endgröße. 
Eine Erweiterung an diesem Standort ist nicht mehr möglich.  

 
 
Beschreibung 

  
Die zweite Anlage soll östlich, neben der Aussegnungshalle, entlang der dortigen 

Friedhofsmauer erstellt werden. Der Zugang zur neuen Anlage ist barrierefrei über 
die vorhandene Zuwegung zur Aussegnungshalle erreichbar. Hierzu wird der 
vorhandene Pflasterbereich im erforderlichen Bereich aufgenommen und die dort 

vorhandene Pflanzung entfernt. 
 

Nach einbringen der erforderlichen Fundamente wird der vorhandene Pflasterbelag, 
der Anlage folgend angepasst und die Zwischenräume entsprechend der ersten 
Anlage mit feinkörnigem Rollkies angefüllt. 

 
Die Urnenstelenanlage (Fabrikat Aschenbrenner) wird in der ersten Ausbaustufe aus 

zwei 3er und drei 2er-Stehlen mit gesamt 41 Urnenkammern, bestehen. Die Erd-, 
Fundament- und Wegebauarbeiten sollen durch den Bauhof ausgeführt werden  
(s. Anlage). 

 

 
 

 

 

Anlagen: 
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